
Bewegungsrichtung

Schrift das charakteristische Ge
präge gibt. Aus der B. heraus entste
hen die Formen der Buchstaben.

Bewegungsrichtung: territorial be
grenzte Ortsveränderung, in deren 
meist nicht eindeutig feststellbaren 
Grenzen sich Täter, Verdächtige, 
flüchtige oder andere interessierende 
Personen oder Fahrzeuge in einer 
bestimmten Richtung bewegen.
Die B. wird von einem kriminalistisch 
interessierenden Ort, meist Tatort, 
Fundort, Feststellungsort, Fluchtort 
u. a. ausgehend, beurteilt und ist auf 
ein örtlich davon entferntes Gebiet 
oder Ziel gerichtet. Durch die Bestim
mung der B. wird ein kriminalistisch 
bedeutsamer Handlungsraum hin
sichtlich seiner Richtungstiefe und 
räumlichen Begrenzung festgelegt, 
auf den sich kriminalistische oder 
polizeiliche Maßnahmen bzw. Opera
tionen konzentrieren. Bedeutung hat 
die Bestimmung der B. insbesondere 
bei der Feststellung des Weges sowie 
der Bewegung des Täters zum oder 
vom Ereignisort zur Feststellung aller 
bedeutsamen Informationen, zur 
Spurensuche und -Sicherung, Beweis
führung, zum Einsatz des Fährten
hunds sowie zur Organisation von 
Fahndungsmaßnahmen nach flüch
tigen Personen und nach Fahrzeugen. 
Die B. wird anhand von Spuren (z. B. 
Schuh-, Fuß- oder Fahrzeugspuren, 
Blutspuren u. ä.) bzw. im Ergebnis 
der Befragung von Personen, die 
Feststellungen zum Tatverlauf ge
macht haben, vorgenommen. Sie 
kann auch aus den nach der Tat er
kennbaren Handlungsabsichten und 
Zielen der kriminalistisch interes
sierenden Person bestimmt werden. 
B. können in —» Weg-Zeit-Diagram- 
men, Zeit-Weg-Parallelen, auf
Karten und Lageplänen oder in ande
ren grafischen Formen dargestellt 
werden.

Bewegungssturm: zeitweilige Erre
gungszustände mit heftigen moto
rischen Begleiterscheinungen, die 
eine gewisse Entgegensetzung zur 
Erregungsruhe darstellen und sich 
phasisch mit jener im Verhalten ab
wechseln. Wechseln von B. und Er
regungsruhe ist typisch für hysteri
sche Zustandsbilder, für Verhaltens
weisen, die durch Streß, Überforde
rung oder Hospitalismus verursacht 
sein können. Neigungen zum B. treten 
oft in Situationen auf, die unbewältig- 
bar erscheinen. Der B. kann in sol
chen Bezügen auch als eine Art Ab
wehrreaktion oder Selbstschutz ge
deutet werden.

Beweis: mittels des Straf- und Straf
verfahrensrechts geleiteter, auf der 
Beweisführung beruhender Prozeß, 
in dessen Verlauf mit Hilfe logischer 
Operationen der objektive Wahrheits
wert der über die Straftat und ihre 
Umstände gewonnenen Erkenntnisse 
auf der Grundlage der letztlich in der 
Praxis entstandenen und gesetzlich 
zulässigen Beweismittel sowie der 
gesicherten wissenschaftlichen Er
kenntnisse mit —► Gewißheit be
stimmt wird.

Beweiserarbeitung: Prozeß des Su- 
chens, Auffindens und der Sicherung 
der —» Beweismittel; Gewinnung von 
wahren Aussagen aus den Beweis
mitteln und Schaffung von Beweis
ketten aus einzelnen wahren Aus
sagen, die als -> Beweisgründe fun
gieren.
In der B. vollzieht sich der wesent
liche Teil des Erkenntnisprozesses im 
Strafverfahren. Hier wird die Ge
samtheit der sich empirisch dar bie
tenden Erscheinungen, die zunächst 
in einem nur subjektiv wahrschein
lichen Zusammenhang zu einer straf
baren Handlung stehen, analysiert. 
Es werden zunächst die Elemente aus 
der Gesamtheit der Erscheinungen
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